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1 Einführung in die Planungsgrundlagen 

1.1 Lage im Raum, räumlicher Geltungsbereich und Beschreibung der 
Planungsfläche 

Größe 
Die Planungsfläche, die ca. 4.223 m² umfasst, liegt nord-östlich des Ortskerns von 
Bechtsrieth und ist Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplans „Weidener 
Straße“. 

 

Betroffene Flurstücke: 
Der Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplanbereichs umfasst folgende 
Flurstücke der Gemarkung Bechtsrieth: 
347/45, 347/12, 347/43, 348/2 Teilfläche, 347/6 

 

Abbildung: Geltungsbereich mit den betroffenen Flurnummern o. M. 

 
Beschreibung 

 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes nach 
§9 Abs. 7 Bau GB dargestellt und wird wie folgt begrenzt: 
 
–  im Osten durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Langfeldweg“  

(Flur-Nr. 339,Teilfläche) 
–  im Westen durch die Ortsstraße „Weidener Straße“ (Flur-Nr.348/2,Teilfläche) und 

die Bundesstraße 22 (Flur-Nr. 364, Teilfläche) 
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– im Norden durch den öffentlichen Feld- und Waldweg „Langfeldweg“  
(Flur-Nr. 339, Teilfläche), die Ortsstraße „Weidener Straße“ (Flur-Nr. 
348/2,Teilfläche) und die Bundesstraße 22 (Flur-Nr. 364, Teilfläche) 

– im Süden durch das Grundstück mit der Flur-Nr. 347/35 
 
 

 

Abbildung: Übersichtsplan o. M. 

 
 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Es werden folgende Rechtsgrundlagen in der zurzeit gültigen Fassung zu Grunde 
gelegt: 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
 

4. Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 
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1.3 Planungsrechtliche Situation  

Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Weidener Straße“ (nördlicher Bereich) soll 
gemäß §2, bzw. § 13a als Bebauungsplan der Innenentwicklung (vereinfachtes 
Verfahren) durchgeführt werden. 
 
Die Grünordnungsfestsetzungen bleiben unberührt. Eine neuerliche Umweltprüfung, 
sowie die Ausweisung von Ausgleichsflächen sind nicht notwendig. 
 
Ist-Zustand des Planungsgebiets, rechtskräftiger Bebauungsplan „Weidener Straße“: 
 
Der Bebauungsplan „Weidener Straße“ legt im Planungsgebiet ein Mischgebiet (MI) 
fest. Zugelassen sind zwei Vollgeschosse (E+D), eine Dachneigung zwischen 42 und 
48 Grad, eine GRZ von 0,5 und eine GFZ von 0,8. Die Bebauung ist im 
Planungsbereich der 2. Änderung als geschlossene Reihen- bzw. 
Kettenhausbebauung mit der Dachform Satteldach festgelegt. 
 
Auf Grund der in Punkt 2 beschriebenen Gründe hat die Gemeinde in Abstimmung 
mit dem Grundstücksbesitzer entschieden, den Bebauungsplan „Weidener Straße“ im 
vor beschriebenen Bereich zu ändern. Das unterzeichnende Büro wurde demnach 
beauftragt, die Unterlagen für die Bebauungsplanänderung anzufertigen. Auf Grund 
der Nähe zur B22 wurde entschieden, auch ein schalltechnisches Gutachten in 
Auftrag zu geben. Damit wurde das Ing.-Büro für Akustik und Bauphysik, 
abConsultants GmbH aus Vohenstrauß, beauftragt.  
 
Soll-Zustand des Planungsgebiets, 2. Bebauungsplanänderung „Weidener Straße“: 
 
Der Bebauungsplan wird in ein allgemeines Wohngebiet (WA) geändert. Es soll eine 
zeitgemäße, flexible Bebauung ermöglicht werden. Festgesetzt werden zwei 
Vollgeschosse als Höchstmaß (E+I bzw. E+D), Dachneigungen zwischen 5 und 46 
Grad (Dachformabhängig) und Flachdächer. Die GRZ wird mit 0,35 und die GFZ mit 
0,70 angesetzt. Eine offene Bebauung mit Einzelhäusern wird festgesetzt. Alle 
weiteren Festsetzungen sind dem Planteil zu entnehmen. 

2 Planungsanlass, Ausgangslage 

Nach den Festsetzungen des seit dem 12.12.2000 rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Weidener Straße“ wird der Nord-östliche Teil als Mischgebiet ausgewiesen. Die 
Nutzung darin als reine Wohnbebauung (9 Reihenhäuser mit Garagen) mit 
vorgelagerten Garagenzufahrten steht dazu im Widerspruch. Eine Vermarktung der 
Grundstücke ist unattraktiv. 
 
Trotz der räumlichen Nähe zur Stadt Weiden ist demnach noch keine Bebauung 
erfolgt, obwohl der Bereich seit dem Jahr 2000 als ausgewiesenes Bauland definiert 
ist. 
 
Im Zuge der auf die komplette Entsorgung der Altlasten (ausgeführt von 2015-2019, 
siehe vorliegende Gutachten) folgende, wieder aufgenommene Vermarktung bzw.  
Bebauung der Grundstücke gemäß Bebauungsplan ergab sich im Wesentlichen, 
dass die aus dem Jahr 2000 angedachte Bebauung mit Reihen- bzw. Kettenhäusern 
nicht marktgerecht ist. Diese Bebauungsform ist nicht umzusetzen. 
 
Außerdem reagiert die Gemeinde Bechtsrieth mit der Aufstellung der vorliegenden 
2. Bebauungsplanänderung “Weidener Straße“ auf die seit längerer Zeit bestehenden 
Nachfragen junger Familien nach Wohnbaugrundstücken in offener Bauweise. 
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Des Weiteren spielt für die Nutzung des Gebiets, auf Grund der unmittelbaren Nähe 
zur B22, die Schallemission eine zentrale Rolle. Dazu wurde eine schalltechnische 
Untersuchung in Auftrag gegeben.  
 
Weitere zusätzliche Maßnahmen gegenüber den derzeitigen Festsetzungen (z.B. 
Erhöhung des Schallschutzwalls im Nord-Westen von 2,00 m auf 5,00 m) verbessern 
die Bebaubarkeit des Planungsgebiets. 
 
Flächen zur Innenentwicklung oder Konversionsflächen sind derzeit in Bechtsrieth nur 
bedingt verfügbar. Größere Grundstücke innerhalb der Dorfgebiete, die sich 
theoretisch zur Nachverdichtung eignen würden, werden größtenteils von den 
bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben genutzt oder stehen nicht zum Verkauf 
an. 
 
Die noch freien Baugrundstücke befinden sich alle in privater Hand und stehen nicht 
zum Verkauf an. Die Gemeinde verfügt derzeit über wenig  freie Bauparzellen. 
Deshalb wurde in Abstimmung mit dem Grundstücksbesitzer die 
2. Bebauungsplanänderung „Weidener Straße“ angeregt. 

3 Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung 

Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplans „Weidener Straße“ ist es zum einen, dem 
vielfältig geäußerten Wunsch von jungen Familien nach Errichtung von freistehenden 
Wohnhäusern entgegen zu kommen und eine baldmöglichste Bebauungsumsetzung 
zu erreichen. Die Vorgaben sollen marktgerecht und planungsrechtlich den heutigen 
Maßstäben angepasst werden. 
 
Zum anderen soll eine eindeutige Gebietsfestlegung Klarheit über die gewünschte 
zukünftige Nutzung schaffen (MI wird zu WA). 
 
Durch die Umplanung soll nun das Gebiet diese Ziele durch im Wesentlichen 
folgende Maßnahmen erreichen: 

3.1 Wesentliche Planungsrechtliche Änderungen 

 Bestehender BBP 2. Änderung BBP 

Art der Nutzung MI WA 

Maß der Nutzung (GRZ/GFZ) 0,50/0,80 0,35/0,70 

Bauweise g o 

3.2 Wesentliche Bauordnungsrechtliche Änderungen 

Der Bebauungsplan „Weidener Straße“ enthält in Bezug auf die wesentlichen 
Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen folgende Ausführungen: 
 
Die Dächer der Hauptgebäude und Garagen sind als Satteldächer auszubilden.  
Die Kniestockhöhe beträgt: II über 2. OG unzulässig, E+D über 1.OG max. 0,75 m 
von Rohfußboden bis UK Pfette. 
Die max. Wandhöhe traufseitig beträgt auf der Bergseite bei II 6,00 m ab 
gewachsenem Gelände auf der Bergseite. Als Wandhöhe gilt das Maß von der 
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Weidener Straße“ enthält dazu folgende 
Änderung: 

3.3 Änderung Entsorgung Altlasten 

Der Bebauungsplan „Weidener Straße“ enthält in Bezug auf die Altlastenentsorgung 
für den Änderungsbereich folgende Festsetzungen: 
 
1.7.2 Auf den Grundstücken der Fl.Nrn. 347/12 … befinden sich Müllablagerungen. Vor 
Errichtung baulicher Anlagen auf diesen Grundstücken sind die darauf vorhandenen Altlasten 
auf der jeweiligen gesamten Bauparzelle vollständig zu beseitigen. Der Nachweis dafür, und 
dass die Parzelle zur Bebauung geeignet ist, ist ggf. vom Bauherrn zu erbringen. 

 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Weidener Straße“ enthält dazu folgende 
Änderung: 
 
Flur.-Nr. 374/45: 
Alle vorhandenen Altlasten wurden fachgerecht entsorgt. Die Entsorgung wurde gutachterlich 
begleitet. Der Abschlussbericht wurde dem LRA vorgelegt. Das Grundstück wurde gemäß 
Bescheid Nr. 43-1783.1-37400774 vom 23.04.2012 aus dem Altlastenkataster gestrichen. 
 
Flur.-Nr. 374/12: 
Alle vorhandenen Altlasten wurden fachgerecht entsorgt. Die Entsorgung wurde gutachterlich 
begleitet. In diesem Abschlussbericht wird die Altlastenfreiheit bestätigt. Der Abschlussbericht 
wurde dem LRA vorgelegt.   
Das WWA Weiden, zuständig für den Pfad Boden-Wasser, sowie das Gesundheitsamt, 
zuständig für den Pfad Boden-Mensch, stimmten nach Ihrer fachlichen Prüfung der 
Altlastenfreiheit zu. 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bewerten dies aus Sicht des Pfad Boden-
Nutzpflanze. Grundsätzlich stimmt auch diese Amt zu, jedoch mit folgender Auflage:  
Die Nutzung der nicht versiegelten Flächen als Garten bzw. Grünland ist nur zulässig, wenn 
die Anforderungen des §12 BBodSchV mit Anhang 2 Punkt 4 (Auffüllung der Rohplanie mit 
mind. 30 cm bei Grünlandnutzung bzw. mind. 60 cm bei Gartennutzung unbelasteten 
Erdmaterials einschl. Humus) erfolgt ist.  
Sofern die gesamte Fläche mit schadstofffreiem Material in der notwendigen Höhe aufgefüllt 
und entsprechend untersucht wurde, ist im Rahmen der Bebauung eine Vermischung des 
Untergrundmaterial mit dem schadstofffreien Material durch technische Maßnahmen 
(Abdeckung durch Planen usw.) zu verhindern. Die nicht versiegelten Flächen sind dann 
wieder entsprechend der geplanten Nutzung aufzufüllen.  
Sollte eine Auffüllung mit schadstofffreiem Material erst nach Baubeginn stattfinden, hat jeder 
Bauherr für sein Grundstück die Einhaltung der Vorsorgewerte durch fachtechnische 
Untersuchung durchzuführen zu lassen und die Ergebnisse dem Landratsamt Neustadt (Sgb. 
Bodenschutz) vorzulegen.  

  

Bei der Entsorgung von überschüssigem Material sind die Vorschriften des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten. 

3.4 Änderung/Verbesserung Schallschutzmaßnahmen 

Der Bebauungsplan „Weidener Straße“ enthält in Bezug auf Schallschutzmaßnahmen 
folgende Festsetzungen: 
 
Planliche Festsetzungen 1.8 Schallschutz: Geländerücken bzw. festgesetzter 
Schallschutzwall, Höhe ca. 2,00 m 

 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Weidener Straße“ enthält dazu folgende 
Festsetzung: 
 
 Entlang der nord-westlichen Grenze des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 347/6 ist ein 
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entsprechend der Eintragungen im Planteil zur Straße hin orientierter Lärmschutzwall mit 
einer Höhe von 5,0 m zu errichten. Lage und Höhe der Walloberkante entsprechend der 
nachfolgenden Koordinatenangaben (ETRS-TMzn Europaweite Transversal Mercator 
(UTM), geozentrisch, GR80, Streifen / Zone32): 

Rechtswert Hochwert 

Oberkante 

Lärmschutzeinrichtung 

731309,48 5504605,34 484,62 

731311,59 5504598,12 489,96 

731308,15 5504592,54 490,66 

731312,65 5504570,79 489,07 

731316,32 5504572,69 488,35 

731323,49 5504570,24 482,99 

 

 

 Innerhalb des Geltungsbereiches dürfen Fenster von Haupträumen auf den folgenden 
Parzellen nicht an die nachfolgend aufgeführten Fassaden orientiert werden: 

Parzelle Wohn- und Aufenthaltsräume Schlafräume und Kinderzimmer 

1 

EG - EG 
Nordwest, 

Südwest, Südost 

1. OG 
Nordwest, 

Südwest 
1. OG 

Nordwest, 

Südwest, Südost 

2 EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG 
Nordwest, 

Südwest, Südost 

3 EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG Südwest, Südost 

4 
EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG Südwest 

5 

EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG 
Nordwest, 

Südwest 

Legende: 

EG: Erdgeschoß, 1.OG: 1. Obergeschoß od. Dachgeschoß als Vollgeschoß 

Die Geschoßigkeit  für die Berechnung der Lärmimmissionen an den Gebäuden 
(Oberkante Fensteröffnung bezogen auf die EFOK=Fußbodenoberkante des 
Erdgeschosses) gilt: EG 0,00-2,80 m / OG 2,90-6,0 m 

 

 Wo eine Orientierung nach Ausschöpfung aller planerischen Möglichkeiten nicht in jedem 
Fall (z. B. bei Mehr-Personen-Haushalten) realisierbar ist, sind passive 
Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) entsprechend den Anforderungen der 
DIN 4109-1:2016-07 in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraum-Lüftungsanlage 
vorzusehen. 

 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmimmissionen für die Ermittlung des 
maßgeblichen Außenlärmpegels für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach 
DIN 4109-1:2016-07 hat nach dem Verfahren der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen 
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RLS 90 zu erfolgen. Dabei sind mindestens folgende Verkehrszahlen zugrunde zu legen: 

B22: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag:  m = 488,8 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht:  m = 92 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag:  p = 6,2 %  

LKW-Anteil Nacht:  p = 8,4 %  

 

Weidener Straße: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag:  m = 5,7 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht:  m = 1,1 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag:  p = 9,4 %  

LKW-Anteil Nacht:  p = 3,0 %  

 

Am Hang: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag:  m = 28,5 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht:  m = 5,5 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag:  p = 9,4 %  

LKW-Anteil Nacht:  p = 3,0 %  

 

Die Streckengeschwindigkeit auf der B 22 ist mit v = 100 km/h für PKW und 80 km/h für 

LKW anzusetzen. Auf der Weidener Straße sowie Am Hang gilt sowohl für Pkw als auch 

für Lkw eine Geschwindigkeit von v = 30 km/h. 

 

Um beim Einbau von Schallschutzfenstern eine Belüftbarkeit der Räume zu 
gewährleisten, können öffenbare Fenster an Fassadenseiten ohne Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte vorgesehen werden. Ist dies nicht möglich, so sind mechanische 
Belüftungseinrichtungen (z. B. Schalldämmlüfter) vorzusehen. 

4 Boden/Oberboden 

4.1 Bodentragfähigkeit 

Hinsichtlich der Boden- und Baugrundtragfähigkeit wurde bislang keine 
Baugrunduntersuchung bzw. kein Bodengutachten erstellt. 

4.2 Oberboden 

Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der 
Oberfläche anfällt, ist in nutzbaren Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder 
Vergeudung zu schützen und fachgerecht in max. 2,00 m hohen Mieten zwischen zu 
lagern. Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder 
Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. 

5 Erschließung und technische Infrastruktur 

5.1 Motorisierter und fußläufiger Verkehr 

 Die Erschließung des Plangebietes erfolgt durch die bereits vorhandene und voll 
ausgebaute Weidener Straße. 

5.2 Trinkwasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch die vorhandene Trinkwassererschließung. 
Versorger ist die Gemeinde (derzeitiger Lieferant: Zweckverband Steinwaldgruppe). 
Jede Parzelle enthält bereits einen Trinkwasseranschluss. 
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5.3 Feuerschutzeinrichtung / Löschwasser 

Der Feuerschutz in Bechtsrieth ist durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Bechtsrieth sichergestellt. Löschwasserentnahmestellen sind vorhanden. 

5.4 Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt über das vorhandene Stromnetz und kann an das 
bestehende Versorgungsnetz angeschlossen werden. Jede Parzelle enthält bereits 
einen Stromanschluss. 

5.5 Gasversorgung 

Im Bereich des Planungsgebietes sind keine Gasversorgungsleitungen vorhanden. 

5.6 Fernmeldeeinrichtungen 

Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetzt der Deutschen Telekom ist möglich 

5.7 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserentsorgung auf dem Grundstück erfolgt bis  zur Weidener Straße 
(Revisionsschacht) im Trennsystem und wird dann in den vorhandenen 
Mischwasserkanal (öffentlicher Kanal) eingeleitet. Bei einer späteren Trennung von 
Regen- und Schmutzwasser im öffentlichen Kanalsystem wäre hier die Vorbereitung 
bereits getroffen und ein getrennter Anschluss ohne großen Aufwand möglich. 
Jede Parzelle verfügt über einen bereits ausgeführten Kanalanschluss. 
 
Generell sind sämtliche Einleitungsstellen für Abwasser unterhalb der Rückstauebene 
(Straßenniveau) ausreichend gegen Rückstau zu sichern. 

5.8 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird durch den für die Müllbeseitigung zuständigen Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab sichergestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfallentsorgung entsprechend der Art und 
Menge der anfallenden Abfälle zur Beseitigung und der Art und Menge zur 
Verwertung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und insbesondere der 
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab zu erfolgen hat. 

6 Immissionseinflüsse und Vorkehrungen 

s. Gutachten Nr. 1560 des Ing.-Büro für Akustik und Bauphysik, abConsultants GmbH 
aus Vohenstrauß,  in der Anlage. 

7 Flächen 

Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung 4.223 m² 
 
Verkehrsflächen für öffentliche Erschließung 366 m² 
Bruttobauland (Grundstücksfläche) 2.956 m² 
 
Öffentliche Grün- und Freiflächen  
92,00 m² (347/43)+ 809,00 m² (347/6) 901 m² 
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8 Auswirkungen der Planung 

8.1 Bebaubarkeit 

Die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans, mit allen darin beschriebenen 
Festsetzungen, ermöglicht eine umgehende Bebauung mit zeitgemäßen Gebäuden, 
vor allem für junge Familien. Dem Wunsch der Gemeinde Bechtsrieth, mit 
Einrichtungen wie Kindergarten und Grundschule, nach Zuwachs bzw. Ansiedlung 
von Familien wird damit Rechnung getragen. 
Außerdem wird eine Verringerung der Wohnungsknappheit erreicht.  
Bereits vorhandene Vorreservierungen der Parzellen zeigt die große Nachfrage nach 
einer Bebauung mit Einzelhäusern wie in dieser Änderung vorgesehen. 
Auf dem Planungsgebiet kann, trotz herrschendem Baurecht seit 19 Jahren, der 
dringend für die Gemeinde Bechtsrieth notwendige zusätzliche Wohnraum 
geschaffen werden. 

8.2 Grünordnung 

Die Festsetzungen für die Grünordnung des aktuellen Bebauungsplans „Weidener 
Straße“ werden ohne Änderungen übernommen. 

8.3 Umweltprüfung 

Eine neuerliche Umweltprüfung, sowie die Ausweisung von Ausgleichsflächen wird 
nicht notwendig. 

 

8.4 Immissionsschutz 

Durch einfach zu erreichende, aber verbesserte Maßnahmen im Schallschutz, wird 
die Attraktivität für eine zukünftige Bebauung erhöht.  
Auf die vorliegenden Berechnungsergebnisse des schalltechnischen Gutachtens des 
Ingenieurbüros abConsultants GmbH vom 08.05.2019 Nr. 1560 wird hingewiesen. 

 

Entwurfsverfasser 

Entwurf, aufgestellt: 
Weiden, am 06.08.2019 
 
 
 

 ……………………………................  ………………………………………….. 

 Assmann Wildnauer // Architekten  Gemeinde Bechtsrieth 

       Gerhard Scharl, Bürgermeister 
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31 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Bechtsrieth, vertreten durch das LW Projektteam, 
plant die Bebauung der Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 347/12 und 347/45 mit mehreren Wohnge-
bäuden. Zu diesem Zweck soll der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Weidener Straße" geändert 
werden und die bisher als Mischgebiet ausgewiesenen Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 347/12 und 
347/45 als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Auf das Bebauungsplangebiet wirken im 
Wesentlichen die Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße 22 und die Anlagenlärm-Immissio-
nen eines benachbarten Zimmerei- und Baugeschäfts ein. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro besteht die Aufgabe, die Verträglichkeit der Planung mit den 
umliegenden Nutzungen und den einwirkenden Lärmimmissionen zu untersuchen und zu bewerten. 

1.1 Ergebnis 

1.1.1 Verkehrslärm 

Die Berechnungen haben an der zukünftigen Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet für die Ver-
kehrslärmimmissionen Beurteilungspegel von bis zu Lr,Tag = 65 dB(A) und Lr,Nacht = 58 dB(A) ergeben. 
Damit werden die städtebaulichen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1:2002-07 
tagsüber um maximal 10 dB und nachts um maximal 13 dB überschritten. Die um 4 dB höheren 
Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung werden tagsüber um maximal 6 dB und nachts um 
maximal 9 dB überschritten. 

Aufgrund der vorliegenden Verkehrslärm-Immissionssituation wurde ein Lärmschutzkonzept erar-
beitet. Das Konzept sieht eine aktive Lärmschutzeinrichtung entlang der westlichen Grenze des 
Grundstücks mit der Fl.-Nr.347/6 mit einer Höhe von H = 5,0 m über Geländeoberkante in Kombi-
nation mit baulichen und passiven Schallschutzmaßnahmen vor. 

mit den vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen ergibt sich an den zukünftigen Gebäuden jeweils 
mindestens eine Fassade, an welcher in allen Geschoßen keine Grenzwertüberschreitungen der Ver-
kehrslärmschutzverordnung auftreten, so dass bei geeigneter Grundrissgestaltung auch Möglichkei-
ten zur Fensterlüftung über ruhige Gebäudeseiten bestehen. 

Ein weiteres Abrücken der Bebauung von der maßgeblichen Schallquelle (Bundesstraße 22), so dass 
wenigstens die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung eingehalten werden oder niedrige-
ren Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1:2002-07 eingehalten werden, ist auf-
grund der Lage und Geometrie der zu bebauenden Grundstücke nicht möglich. Der Freibereich (Gär-
ten) wird so geschützt, dass mindestens die Grenzwerte der 16. BImSchV für den Tagzeitraum ein-
gehalten bzw. unterschritten werden. 
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41.1.2 Anlagenlärm 

Auf den Grundstücken mit den Fl.-Nrn. 347/7 und 347/31 befindet 
sich der Zimmerei- bzw. Baubetrieb Härtl. Laut Genehmigungsbescheid A0314/93 vom 27. Mai 1999 
/36/ muss der Betreiber die Mindestanforderung eines Mischgebiets im Sinne des § 6 BauNVO ge-
währleisten und darf somit die Wohnruhe an Arbeitstagen zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr sowie 
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nicht stören. Gemäß Punkt 2.3, TA Lärm /6/ darf der von der 
Anlage ausgehende Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert für ein Mischgebiet von tags 60 
dB(A) gemäß Ziffer 6.1 /6/ auf den Grundstücken mit dem Fl.-Nr. 347/38 und 347/28 nicht über-
schreiten (entgegen der Auflage aus /36/, in der das Grundstück mit der Fl.-Nr. 347/34 als maßgeb-
licher Immissionsort angegeben ist). Ein Nachtbetrieb des Betriebes ist entsprechend Genehmi-
gungsbescheid nicht zulässig. 

Unter den gegebenen Voraussetzungen ergeben sich im geplanten allgemeinen Wohngebiet keine 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Damit ergeben sich aus der Bauleitpla-
nung keine weiteren Einschränkung für den Betrieb der Fa. Härtl.  



Seite 5 von 76; Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "WA Weidener Straße, nördlicher Teil", Bechtsrieth 

51.2 Festsetzungsvorschläge 

Für die Beurteilung des vorliegenden Untersuchungsgebietes sind 
neben den schallschutz-technischen Aspekten auch städtebauliche Gesichtspunkte zu berücksichti-
gen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der, in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB ein wichtiger Planungs-grund-
satz neben anderen Belangen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer 
Belange zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

Wo die Grenze für eine noch zumutbare Lärmbelastung liegt, hängt von den Umständen des Einzel-
falles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsächlich vorhandene Vorbelastung 
zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt für eine Beurtei-
lung von Lärmimmissionen dienen, und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten ab-
gewichen werden kann. 

In vorbelasteten Bereichen sind die Orientierungswerte oft nicht einzuhalten. Wo im Rahmen der 
Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 
andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen 
(bauliche und passive Schallschutzmaßnahmen, geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissdar-
stellung) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Im vorliegenden Fall sind zum 
Schutz von Haupträumen auf allen Parzellen im künftigen allgemeinen Wohngebiet bauliche und 
passive Schallschutzmaßnahmen notwendig, wobei diese an Fassaden mit Überschreitungen der 
Orientierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005-1:2002-07 erforderlich werden. 

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 
Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen. 

Als Festsetzungen bieten sich hier konkrete Festsetzungen, welche auf aktive und bauliche Schall-
schutzmaßnahmen in Verbindung mit passiven Schallschutzmaßnahmen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen abzielen, an. 

Für die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv gedruckt) vorgeschlagen: 

1. Entlang der nord-westlichen Grenze des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 347/6 ist ein entsprechend 
der Eintragungen im Planteil zur Straße hin orientierter Lärmschutzwall mit einer Höhe von 
5,0 m zu errichten. Lage und Höhe der Walloberkante entsprechend der nachfolgenden Koordi-
natenangaben (ETRS-TMzn Europaweite Transversal Mercator (UTM), geozentrisch, GR80, 
Streifen / Zone32): 

Rechtswert Hochwert 

Oberkante 
Lärmschutz-
einrichtung 

731309,48 5504605,34 484,62 

731311,59 5504598,12 489,96 

731308,15 5504592,54 490,66 

731312,65 5504570,79 489,07 

731316,32 5504572,69 488,35 

731323,49 5504570,24 482,99 
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62. Folgende Erdgeschoß-Fertigfußbodenhöhen dürfen durch die zu-
künftigen Bebauungen nicht überschritten werden: 

Parzelle Höhe ü. NHN 

1 483,20 

2 482,38 

3 480,59 

4 478,73 

5 477,62 

Legende: NHN: Normalhöhennull 

3. Innerhalb des Geltungsbereiches dürfen Fenster von Haupträumen auf den folgenden Parzellen 
nicht an die nachfolgend aufgeführten Fassaden orientiert werden: 

Parzelle Wohn- und Aufenthaltsräume Schlafräume und Kinderzimmer 

1 

EG - EG 
Nordwest, Südwest, 

Südost 

1. OG Nordwest, Südwest 1. OG 
Nordwest, Südwest, 

Südost 

2 EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG 
Nordwest, Südwest, 

Südost 

3 EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG Südwest, Südost 

4 
EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG Südwest 

5 
EG - EG Südwest 

1. OG - 1. OG Nordwest, Südwest 

Legende:

EG: Erdgeschoß, 1.OG: 1. Obergeschoß od. Dachgeschoß als Vollgeschoß  

Die Geschossigkeit für die Berechnung der Lärmimmissionen an den Gebäuden (Oberkante Fens-

teröffnung bezogen auf die EFOK = Fußbodenoberkante des Erdgeschosses) gilt dabei wie folgt: 

Geschoß Höhe in Meter (m)  

EG 0,0 m – 2,8 m 

1. OG 2,9 m – 6,0 m 

4. Wo eine Orientierung nach Ausschöpfung aller planerischen Möglichkeiten nicht in jedem Fall 
(z. B. bei Mehr-Personen-Haushalten) realisierbar ist, sind passive Schallschutzmaßnahmen 
(Schallschutzfenster) entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2016-07 in Verbindung 
mit einer kontrollierten Wohnraum-Lüftungsanlage vorzusehen. 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmimmissionen für die Ermittlung des maßgeblichen Au-
ßenlärmpegels für den Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach DIN 4109-1:2016-07 hat 
nach dem Verfahren der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen RLS 90 zu erfolgen. Dabei sind 
mindestens folgende Verkehrszahlen zugrunde zu legen: 



Seite 7 von 76; Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "WA Weidener Straße, nördlicher Teil", Bechtsrieth 

7B22: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag: m = 488,8 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht: m = 92 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag: p = 6,2 % 

LKW-Anteil Nacht: p = 8,4 %  

Weidener Straße: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag: m = 5,7 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht: m = 1,1 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag: p = 9,4 % 

LKW-Anteil Nacht: p = 3,0 %  

Am Hang: 

Maßgebliche Verkehrsstärke Tag: m = 28,5 Kfz/h 

Maßgebliche Verkehrsstärke Nacht: m = 5,5 Kfz/h 

LKW-Anteil Tag: p = 9,4 % 

LKW-Anteil Nacht: p = 3,0 % 

Die Streckengeschwindigkeit auf der B 22 ist mit v = 100 km/h für PKW und 80 km/h für LKW 
anzusetzen. Auf der Weidener Straße sowie Am Hang gilt sowohl für Pkw als auch für Lkw eine 
Geschwindigkeit von v = 30 km/h. 

Um beim Einbau von Schallschutzfenstern eine Belüftbarkeit der Räume zu gewährleisten, kön-
nen öffenbare Fenster an Fassadenseiten ohne Überschreitung der Immissionsgrenzwerte vor-
gesehen werden. Ist dies nicht möglich, so sind mechanische Belüftungseinrichtungen (z. B. 
Schalldämmlüfter) vorzusehen. 

5. Genannte Vorschriften und Normen sind bei der Firma Beuth Verlag GmbH, Berlin zu beziehen. 
Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt. Während der Öffnungs-
zeiten können sie auch bei der Verwaltung eingesehen werden. 

Vohenstrauß, 08.05.2019 

Sachbearbeiter: 

 Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) – Mitglied der 

Fachausschüsse „Bau- und Raumakustik“ sowie „Lärm: Wir-

kungen und Schutz“   

 Verein deutscher Ingenieure (VDI) – Mitglied der Fachbereiche 

„Lärmminderung“, „Bautechnik“ „Energiewandlung und -an-

wendung“ sowie „Value Management und Wertanalyse“  

 Ingenieurkammer Hessen (IngKH) – Nachweisberechtigter für 

Schallschutz  

 Eingetragen in der Liste der Beratenden Ingenieure der Bayeri-

schen Ingenieurkammer Bau  

 Mitglied im BUNDESVERBAND DEUTSCHER BAUSACHVER-

STÄNDIGER e. V. - BBauSV 

Dipl.-Ing.  Wolfgang Grün 

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zustimmung des Autors zulässig. 

Ausgenommen hiervon sind Auslegungszwecke im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren. 
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82 Situation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Bechtsrieth, vertreten durch das LW Projektteam,  
plant die Bebauung der Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 347/12 und 347/45 mit mehreren Wohnge-
bäuden. Zu diesem Zweck soll der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Weidener Straße" geändert 
werden und die bisher als Mischgebiet ausgewiesenen Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 347/12 und 
347/45 als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Auf das Bebauungsplangebiet wirken im 
Wesentlichen die Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße 22 und die Anlagenlärm-Immissio-
nen eines benachbarten Zimmerei- und Baugeschäfts ein. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro besteht die Aufgabe, die Verträglichkeit der Planung mit den 
umliegenden Nutzungen und den einwirkenden Lärmimmissionen zu untersuchen und zu bewerten. 

Abbildung 1: Lageplan ohne Maßstab /29/ 

Das geplante Vorhaben befindet auf den Grundstücken mit den Fl.-Nr. 347/12 und 347/45 in der 
Gemarkung Bechtsrieth. 

Die geplante Bebauung des künftigen Allgemeinen Wohngebiets befindet sich in zweiter Reihe, 
westlich grenzt die Bundesstraße 22 an die bestehende Bebauung in erster Reihe. Die Flächen west-
lich des Vorhabens sind im B-Plan der Gemeinde Bechtsrieth /37/ als Mischgebiet ausgewiesen. 
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Abbildung 2: Auszug aus B-Plan /37/, ohne Maßstab 
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10Insgesamt sollen auf dem zu beplanenden Gebiet 5 Parzellen mit 
jeweils einem Einfamilienhaus und zugehörigen Nebengebäuden 
entstehen. 

Abbildung 3: Auszug Lageplan mit Planbebauung, ohne Maßstab 
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113 Grundlagen 

/1/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist 

/2/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 03.08.1988, Nr. II B 8-
4641.1-001/87 „Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Be-
rücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau - Einführung der DIN 18005 - Teil 1“ 

/3/ Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung; Bayerische Technische Baube-
stimmungen (BayTB), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr, vom 20. September 2018, Az. 29-4130-3-1 

/4/ Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Schreiben IIB5-4641-002/10, 
„Lärmschutz in der Bauleitplanung 

/5/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 
I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 
worden ist 

/6/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

/7/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) 

/8/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren vom Oktober 1999 

/9/ DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung", 
2002-07 (Ersatz für DIN 18005-1:1987-05) mit Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 

/10/ Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987 

/11/ VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, Stand: Au-
gust 1987 

/12/ DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" incl. deren Beiblätter 1 und 2 (November 1989), zurück-
gezogen 

/13/ DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

/14/ DIN 4109-2:2016-07 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen. 

/15/ DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ 

/16/ DIN 4109-1:2018-02, „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfül-
lung der Anforderungen 

/17/ E DIN 4109-1/A1:2017-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen; Ände-
rung 1 

/18/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berech-
nungsverfahren vom Oktober 1999 

/19/ DIN 1320:2009-12, „Akustik – Begriffe“ 

/20/ VDI 2714, „Schallausbreitung im Freien“, 01.1988, zurückgezogen 2006-10; der VDI empfiehlt 
die Anwendung der DIN ISO 9613-2(1999-10) 
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/21/ Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist 

/22/ Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Ver-
kehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV) 

/23/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990 

/24/ DIN 1320:2009-12, „Akustik – Begriffe“ 

/25/ Software SoundPLAN der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand siehe Anlage 5 

/26/ Digitaler Katasterauszug, Vermessungsverwaltung Bayern 

/27/ Digitales Geländemodell, Vermessungsverwaltung Bayern 

/28/ Flächennutzungsplan der Gemeinde Bechtsrieth, Vorentwurf, Stand 18.12.2017 

/29/ http://www.bayernatlas.de 

/30/ Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010 

/31/ Lärmschutzbaukasten – Schiebeläden, Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 

/32/ Verkehrsmengenkarte 2015, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, BAYSIS, heruntergeladen 
6. Februar 2019 

/33/ BVerwG 4 CN 2.06, Urteil des 4. Senats vom 22.03.2007 

/34/ BVerwG, Beschl. vom 17.05.1995 4 NB 30/94 

/35/ Konzept Bebauungsplanänderung (Plan-Nr. 4.1.1), Assmann Willdnauer// Architekten, Stand 
4. März 2019 

/36/ Genehmigungsbescheid Az.: 42/II-A0314/93 vom 27. Mai 1999, Landratsamt Neustadt an der 
Waldnaab 

/37/ B-Plan "Weidener Straße" vom 11. Juni 1996 in der am 12.10.2000 überarbeiteten Fassung 
inkl. Satzungstext vom 20. Dezember 2000 

/38/ "Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen", Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung, Ausgabe 2006 
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134 Anforderungen 

4.1 Verkehrslärm 

Der Verkehrslärm (Emissions- und Beurteilungspegel) ist nach der DIN 18005 zu berechnen. Bei den 
Berechnungsmethoden des Straßenlärms verweist die DIN 18005 auf die "Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen" (RLS-90) /23/. 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /10/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die städtebau-
liche Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 
Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Es sind folgende Orientierungswerte für Verkehrslärmim-
missionen angegeben: 

Gebietseinstufung Orientierungswert 

Tag Nacht 

Allgemeines Wohngebiet (WA)  55 dB(A) 45 dB(A) 

Misch/Dorfgebiet (MI/MD)  60 dB(A) 50 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  65 dB(A) 55 dB(A) 

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 (Auszug) 

In diesem Zusammenhang gilt der Zeitraum von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum 
von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr als Nachtzeit. 

Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärmimmissi-
onen können die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) /7/ her-
angezogen werden. Anzuwenden ist die 16. BImSchV jedoch nicht, da sie nur für den Neubau bzw. 
die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant ist. 

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwert 

Tag Nacht 

Allgemeines Wohngebiet (WA)  59 dB(A) 49 dB(A) 

Misch/Dorfgebiet (MI/MD)  64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  69 dB(A) 59 dB(A) 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /7/ (Auszug) 

Analog zur TA Lärm /6/ gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6.00 - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum 
von 22.00 - 6.00 Uhr. 

Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren zugemu-
tet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ lassen sich zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelas-
tung eines Wohngebietes im Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als Orientierungshilfe 
heranziehen (Beschluss vom 18.12.1990 BVerwG – 4 N 6.88 Buchholz 406.11 §1 BauGB Nr. 50 = BRS 
50 Nr. 25). 

Je stärker die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger müssen 
allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Argumente sein und umso mehr hat die 
Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, 
um diese Auswirkungen zu verhindern (siehe auch /33/). 
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145 Rechnerische Ermittlung der Lärmimmissionen 

5.1 Straßenverkehr 

5.1.1 Straßenverkehrszahlen 

Um die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr beurteilen zu können, wurden für die Bundes-
straße 22 folgende Verkehrszahlen aus dem Jahr 2015 aus /32/ zugrunde gelegt und hinsichtlich der 
Verkehrsentwicklung bis 2035 mit 15% beaufschlagt: 

Tabelle 3: Verkehrsbelastung B 22 (Ostmarkstraße) 

Für die Weidener Straße liegen keine Verkehrszählungen vor. Es wurde daher eine Verkehrsbelas-
tung von 100 Kfz/24 h gemäß /38/ für den nördlichen Teil, und 195 Kfz/24 h für den südlichen Teil 
angenommen. Für die Straße Am Hang wurden 500 Kfz/24 h angesetzt. Die Tag- / Nacht-Verteilung 
des Schwerlastverkehrs wird entsprechend Tabelle 3 der RLS 90 für Gemeindestraßen angesetzt 
(Details siehe Anlage 2). 

5.1.2 Schallausbreitung Verkehrslärm 

Für die Verkehrslärmberechnungen wurden die Ausbreitungsbedingungen entsprechend der jewei-
ligen Richtlinie RLS 90 angewandt, wobei im Fall der RLS90 abweichend von der Richtlinie Reflexio-
nen bis zur 3. Ordnung berücksichtigt wurden. 

5.2 Gewerbelärm 

In der direkten Umgebung des Umgriffs befindet sich der Zimmerei- und Baubetrieb der Firma Härtl 
(Inh. Herr Michael Präger Härtl). Im Genehmigungsbescheid /36/ wurde unter Bedingungen und 
Auflagen, Punkt 9 formuliert, dass lärmintensive Arbeiten, wie beispielsweise das Abbinden aus-
schließlich in der Halle bei verschlossenen Türen und Fenstern erfolgen darf. Weiter wurde unter 
Punkt 11 formuliert, dass der Einsatz von Motorkettensägen (mit Verbrennungsmotor) im Freien 
unzulässig und nur der Einsatz von lärmgeminderten Motorkettensägen (mit Elektroantrieb) zuläs-
sig ist. Zudem müssen Be- und Entladevorgänge lärmarm (z.B. durch den Einsatz eines lärmgedämpf-
ten oder eines Elektrostaplers erfolgen (Punkt 12). 

Für die Ermittlung der Lärmimmissionen des bestehenden Betriebs werden folgende schalltechnisch 
relevanten Emittenten in Ansatz gebracht: 

1. Gabelstapler als Flächenschallquelle im Freien (lärmmindernd) 

2. Lkw Anlieferung (plus Rückfahrwarner) als Linienschallquelle  

3. Einsatz Motorkettensäge im Freien (lärmmindernd gemäß), Punktschallquelle 

4. Einsatz Elektrohobel im Freien (Ansatz auf der sicheren Seite), Punktschallquelle 

Angaben zu den Frequenzspektren, Schallleistungspegeln und Betriebszeiten der jeweiligen Emit-
tenten befinden sich in Anlage 3

Die Berechnungssituation mit dem Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen 
ist in Anlage 1.4 ersichtlich. 

Im EDV-Programm „SoundPLAN“ /25/ können für jeden Emittenten sogenannte „Tagesgänge“ be-
rücksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde des Tages 
angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten pro Stunde bzw. 
prozentual dargestellt werden kann. 
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15Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann 
die Zeitkorrektur nach 

 LT = 10 * lg (TE/Ti)

mit: 

T E = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 

T i = Dauer der Teilzeit (nach /6/, z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr). 

Die einzelnen Beurteilungspegel der jeweiligen Teilzeiten werden anschließend für den jeweiligen 
Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbeurteilungspegel. 

Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand. 

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind nachfolgend für die einzelnen sig-
nifikanten Geräuschquellen aufgelistet und u. a. in der Anlage 3 dieser Untersuchung für die Be-
rechnung mit EDV-Unterstützung wiedergegeben: 

Abbildung 4: Beispiel: Emittentendokumentation in der Anlage 3 

Neben der Bezeichnung der Schallquelle sind in der Dokumentation in Anlage 3 die Lage der Quelle, 
die Größe und die Zuschläge angegeben. Weiterhin ist, sofern vorhanden, das Oktavspektrum an-
gegeben. 

In der Spalte „Tagesgang“ ist die Bezeichnung des Datensatzes für die Verteilung der Lärmemissio-
nen auf die unterschiedlichen Tageszeiten angegeben. 

Die Tagesgänge bzw. Betriebszeiten werden bei Anlagenlärmberechnungen und im Sport- und Frei-
zeitlärm verwendet, wenn Quellen nicht mit einer konstanten Schallleistung über 24 Stunden ab-
strahlen. 

Einige Bewertungsrichtlinien, wie die TA Lärm /6/ schreiben Ruhezeiten während des Tages vor, in 
denen Zuschläge auf die Teilpegel dieser Teilzeiten addiert werden müssen. Häufig wird, wie bei der 
TA Lärm /6/ nachts die lauteste Nachtstunde ausgewertet anstelle des Beurteilungspegels über den 
ganzen Nachtzeitraum. 

Für jede Stunde ist deshalb die Information erforderlich, ob eine Schallquelle in Betrieb ist oder 
nicht, oder ob sie teilweise in Betrieb ist. Der Fall „teilweise in Betrieb“ kann unterschiedlich defi-
niert werden: 

Man kann sagen, eine Schallquelle ist zu 50 % in Betrieb oder 30 Minuten je Stunde, oder 1800 
Sekunden je Stunde. Wenn z. B. der Tagesgang in „Zahl der Ereignisse je Stunde“ angeben wird, 
bezieht sich der Emissionspegel auf die Einheit 1 Ereignis je Stunde (z. B. eine Fahrbewegung pro 
Stunde bei Parkplätzen oder LKW-Fahrten). 

Name der Schallquelle 

Name des Tagesganges

Name des Emis-
sionsspektrums 
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sein: 

 Minuten / Stunde 

 Sekunden / Stunde 

 Einheiten / Stunde 

 % 

 dB 

Beim dB-Tagesgang werden die Werte grundsätzlich auf den Schallleistungspegel der Quelle aufad-
diert. Negative Werte bedeuten eine Reduktion, z. B. um -15 dB für nachts reduzierte Schallleistun-
gen. 

Abbildung 5: Beispiel "Tagesgang" in Anlage 3 

Weiterhin werden in der Dokumentation in der Anlage 3 die Daten der jeweiligen Schallquellen 
konkretisiert: 

Nr. des Tagesgangs 

Name des Tagesgangs
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Abbildung 6: Beispiel "Emissionsspektrum" mit Beschreibung des Emissionsansatzes zur Darstellung in Anlage 3 

Nummer des Spektrums 

Name des Spektrums
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185.3 Qualität und Sicherheit der Prognose 

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung:  

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den Ein-
gangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt: 

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten) 

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell) 

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus aufgeführ-
ten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. 

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick ei-
ner oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z.B. Schallleistungspegel für die typisierende 
Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Lärmminderungstechnik deutlich über-
schritten werden. Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-bewertete 
Mittelungspegel an den Immissionsorten, sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ berechnet. 

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung ist davon auszugehen, 
dass unter Berücksichtigung der o. g. Sicherheiten die hier herangezogenen Emissionskennwerte an 
der oberen Grenze der jeweiligen Vertrauensbereiche liegen. 

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall Da-
ten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl 

an Messdaten um den Faktor √� zunimmt. 

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissions-
messungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. Da diese 
Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile 
und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Un-
sicherheit behaftet sind. 

Statistische Sicherheit: 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches Maß für 
die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen des Landesumweltamtes Nord-
rheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln. 

���� = ���
� + �����

�  mit ���
� + ��

�

Dabei ist: 

���� Gesamtstandardabweichung 

�� Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten 

����� Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Berech-

nungsmodells 

�� Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung 
von Anlagen/Bauteilen etc. 

�� Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissions-
kennwerte 



Seite 19 von 76; Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan "WA Weidener Straße, nördlicher Teil", Bechtsrieth 
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normalverteilter Immissionspegel, die im Regelfall gerechtfertigt 
ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den ermittelten Beurteilungspegel Lr

und ���� bestimmt. 

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen �� = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen �� = 3,5 dB für Messverfahren der Genauig-
keitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen nicht 
anderes angegeben ist. 

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung angege-
ben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für ����� wie folgt ableiten: 

Mittlere Höhe in m Abstand 

0 m – 100 m 100 m – 1000 m 

0 m – 5 m ����� = 1,5 �� ����� = 1,5 ��

5 m – 30 m ����� = 0,5 �� ����� = 1,5 ��

Tabelle 4: Standardabweichung �����

Für typische Fälle lässt sich daraus eine Gesamtstandardabweichung ���� von etwa 2 dB ableiten. 

Da eine Bodendämpfung auch bei der Berechnung der Vorbelastung für die Kontingentierung nicht 
berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass die o. a. Standardabweichung minimiert werden 
kann. 

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. Ab-
schätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauens-
grenze LO, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- 
bzw. Beurteilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle Pegel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb: 

�� = �� + 1,28 ���� ��

mit 

�� obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels 

�� mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten) 

���� Gesamtstandardabweichung 

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer konservativen 
oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel 
direkt der oberen Vertrauensgrenze ��. Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist 
somit nicht mehr erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und Vorausset-
zungen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschätzt werden. 
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205.4 Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. 
Entsprechend /19/ werden Frequenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des 
jeweiligen Pegels angegeben (z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich ver-
mieden und nach Möglichkeit nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn 
dies in Richtlinien (z. B. TA Lärm) oder Quellen (Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist. 

Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster in der Anlage 8 werden entsprechend der Ta-
belle 2, Spalte 2 der VDI 2719 /11/ als bewertetes Schalldämm-Maß Rw,p des Fensters im Prüfstand 
angegeben. 
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216 Lärmschutzmaßnahmen 

Die Berechnungen haben an der zukünftigen Bebauung im allge-
meinen Wohngebiet für die Immissionen aus Straßenverkehr Beurteilungspegel von bis zu 
Lr,Tag = 65 dB(A) und Lr,Nacht = 58 dB(A) ergeben. Damit werden die städtebaulichen Orientierungs-
werte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1:2002-07 tagsüber um maximal 10 dB und nachts um ma-
ximal 13 dB überschritten. Die um 4 dB höheren Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
werden tagsüber um maximal 6 dB und nachts um maximal 9 dB überschritten. 

Gesunder, das heißt störungsfreier Schlaf ist nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung bis 
30 dB(A) möglich /34/. Aus diesem Grund sollten bauliche Schallschutzmaßnahmen unabhängig 
vom Außenlärmpegel sicherstellen, dass ein Pegel von 30 dB(A) in Schlafräumen während der Nacht-
zeit nicht überschritten wird. 

Da sich im Plangebiet unterschiedliche Pegel an den Gebäuden ergeben, werden in den Festset-
zungsvorschlägen bauliche Schallschutzmaßnahmen gefordert, die Schallpegeldifferenzen zwischen 
den Pegeln vor der Fassade und dem Pegel im Schlafraum erreichen, die die Einhaltung eines Innen-
pegels (Mittelungspegel) von 30 dB(A) sicherstellen /34/. 

Richtwerte für den Außenpegel wurden festgelegt, um den Schallschutz im Außenwohnbereich si-
cherzustellen. Sinnvollerweise ist dies für den Tagzeitraum anzuwenden. Für den Nachtzeitraum 
wurden ebenfalls Richtwerte festgelegt. Diese sind im Verkehrslärmfall um 10 dB(A) niedriger und 
sollen sicherstellen, dass bei gekipptem Fenster, für dessen Pegelminderung üblicherweise ca. 10 
bis bestenfalls 15 dB(A) Pegelminderung anzusetzen sind, ein Pegel im Innenraum von 25 bis 
30 dB(A) nicht überschritten wird. Über die Pegeldifferenz der baulichen Schallschutzmaßnahme 
„gekipptes Fenster“ wird somit sichergestellt, dass ein störungsfreier Schlaf bei ausreichender Be-
lüftung des Raumes gewährleistet ist. 

Aktuell geplante Gebäude, müssen den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz entsprechen 
(EnEV) und deshalb über ein Lüftungskonzept verfügen, welches sicherstellt, dass auch bei geschlos-
senen Fenstern eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist. Dies kann z. B. durch Fenster-Falzlüfter 
oder eine kontrollierte Be- und Entlüftung erreicht werden. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine ausschließliche Belüftbarkeit eines Gebäudes über zu 
öffnende Fenster nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und den 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung widerspricht. 

Diese Entwicklung wurde auch von der Bayerischen Bauordnung aufgegriffen, wo der Art. 45 III 1 
BayBO 1998 von „Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie führende und senkrecht stehende 
Fenster haben, und zwar in solcher Zahl, Größe und Beschaffenheit, dass die Räume ausreichend 
belichtet und gelüftet werden können (notwendige Fenster).“ in Art. 45 II 1 BayBO 2008 in die fol-
gende Formulierung geändert wurde: „Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Ta-
geslicht belichtet werden können“. 

Damit entfällt die Verknüpfung der Lüftungsfunktion mit den Fenstern. 

Es sei auch auf die 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) /22/ hinge-
wiesen: „Schallschutzmaßnahmen im Sinne dieser Verordnung sind bauliche Verbesserungen an Um-
fassungsbauteilen schutzbedürftiger Räume, die die Einwirkungen durch Verkehrslärm mindern. Zu 
den Schallschutzmaßnahmen gehört auch der Einbau von Lüftungseinrichtungen in Räumen, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden, und in schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffver-
brauchender Energiequelle."

Aus diesem Grund empfehlen wir, für den Nachtzeitraum auf die Einhaltung des Innenraumpegels 
von 30 dB(A) abzustellen und, in Anlehnung an /30/ folgende Festsetzung aufzunehmen: 

Soweit die Orientierung der Wohn- und Aufenthaltsräume bzw. der Schlafräume einschließlich Kin-
derzimmer zur lärmabgewandten Gebäudeseite auch durch die Ausschöpfung aller planerischen 
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Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass insgesamt bei einem 
teilgeöffneten Fenster eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die gewährleistet dass bei gewährleis-
teter Belüftbarkeit in Schlafräumen und Kinderzimmern ein Innenraumpegel von Lp,in = 30 dB(A) wäh-
rend der Nachtzeit bzw. in Wohn- und Aufenthaltsräumen ein Innenraumpegel von Lp,in = 40 dB(A) 
während der Tagzeit nicht überschritten wird. Der Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm 
hat entsprechend der VDI Richtlinie 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen vom August 1987 unter Berücksichtigung der mittleren Maximalpegel zu erfolgen. 

Mit dem maximalen Innenraumpegel (Mittelungspegel) von 30 dB(A) während der Nachtzeit ist si-
chergestellt, dass auch bei einzeln auftretenden Maximalpegeln eine Aufwachreaktion vermieden 
wird. Hierzu sei /30/ zitiert: 

„Hinsichtlich der Höhe des Innenraumpegels sagt die Rechtsprechung: „Wichtiger hierfür ist, dass 
nach den Erkenntnissen der Lärmforschung dem durch § 5 Abs. 1 Nr.1 BImSchG gebotenen Schutz 
gegen unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen Genüge getan wird, wenn der Innenpegel in Wohn-
räumen 40 dB(A) und in Schlafräumen 30 dB(A) nicht über-steigt.“(BVerwG, Beschl. vom 17.05.1995 
4 NB 30/94)“, Quelle: Sellner u.a. Rechtsgutachten B-Plan Altona-Altstadt 21, 22.4.1997, Reg.-Nr. 
4963636. 

"Nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung (Ortscheid/Wende), ist ein ungestörter Nacht-
schlaf bei Mittelungspegeln zwischen 25 und 30 dB(A) (am Ohr des Schläfers) möglich. Hamburger 
Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt / Amt für Lan-
des- und Landschaftsplanung 23. Die Lärmwirkungsforschung stellt aber nicht nur auf Mittelungs-, 
sondern auch auf Maximalpegel ab. So kann es etwa zu Aufweckreaktionen bei Maximalpegeln von 
etwa 56 dB(A). kommen (siehe Griefahn zitiert in Guski: UVP-report 5/2002, S. 177). Guski beschreibt 
diesen. Zusammenhang wie folgt: „Ein präventivmedizinisches Schutzziel bestehe eher darin, eine 
signifikante Zerstörung der Schlafstruktur durch nächtlichen Lärm zu verhindern, und diese beginne 
bei Maximalpegeln von 52 bis 53 dB(A). In diesem Zusammenhang sei darin erinnert, dass so-wohl 
Berglund & Lindvall (1995) als auch der Interdisziplinäre Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen (1982) 
empfehlen, einen nächtlichen äquivalenten Dauerschallpegel von 30 Dezibel (A) innen nicht zu über-
schreiten, um Schlafstörungen zu vermeiden.“ (Siehe Guski: UVP-report 5/2002, S. 177).“ 
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237 Passiver Lärmschutz 

Da mit den Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes die Lärmimmis-
sionen nicht flächendeckend auf das Niveau der DIN 18005-1, Beiblatt 1 /10/ oder der Verkehrs-
lärmschutzverordnung 0 reduziert werden können, ist auch der Schallschutznachweis gegen Außen-
lärm nach DIN 4109 zu führen. 

Die mittlerweile zurückgezogene DIN-Norm DIN 4109:1989-11 „Schallschutz im Hochbau“ /12/ war 
bis Ende September 2018 eine eingeführte technische Baubestimmung zum Schallschutz innerhalb 
von Gebäuden und zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Außenlärm wie Verkehrslärm und 
Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die in der Regel baulich nicht mit Aufenthaltsräumen 
verbunden sind. 

Zwischenzeitlich liegt die DIN 4109-1:2018-01 /15/ bzw. DIN 4109-2:2018-01 /16/ vor. Bauord-
nungsrechtlich eingeführt mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr vom 20. September 2018, Az. 29-4130-3-1 ist jedoch der zurückgezogene Norm-
stand 2016-07 (/13/ und /14/). 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen vor dem Außenlärm 
sind „maßgebliche Außenlärmpegel“ (= La) zu ermitteln. 

Nach DIN 4109-1 ist die relevante Größe zur Darstellung der Schalldämmung zwischen dem Außen-
bereich und Räumen in Gebäuden das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der Außen-
bauteile. Die vollständige Berechnung von R'w,ges unter Berücksichtigung der flankierenden Übertra-
gung erfolgt in diesem Teil der DIN 4109 sinngemäß nach DIN EN 12354-3. Der Einfluss der Flanken-
übertragung ist in vielen Fällen jedoch unbedeutend und muss deshalb nur in besonderen Fällen 
berechnet werden. In allen anderen Fällen bleibt die flankierende Übertragung unberücksichtigt. 
Näheres wird in /14/ 4.4.3 geregelt. 

An der Bebauung im allgemeinen Wohngebiet ergeben sich Pegel von Lr = 65 dB(A) tagsüber und 
Lr = 58 dB(A) nachts. Für diese Beurteilungspegel ergibt sich je nach Richtlinie (DIN 4109, VDI 2719) 
maximal die Schallschutzfensterklasse 3 für übliche Raumgrundrisse und Bauweisen bei geschlosse-
nen Fenstern mit geeigneten Lüftungseinrichtungen an den Fassaden. 

La=Lr+ 3 dB(A) Fensteranteil Sanatorium: n
K= 3 dB(A) Wohnräume 35% Schlafräume 25% Büro: n

Fläche Rolladen = 5% Fensterfläche VDI 2714 DIN 4109

S(W+F)/SG: 0,8 Ant. Abs.: 0,8 Wohnen Schlafen Wohnen Schlafen

Etage Fas. Lr(t) Lr(n) OW OW            R'w AW R'w AW R'w R'w Kl R'w Kl Be- Rwres R'w Kl

dB(A) dB(A) (t) (n) Wand Roll (t) res (n) res Fenster Fenster reich erf. Fenster

Haus 1 1. OGNW 65 58 55 45 45 35 30 39 25 37 35,5 3 31,7 2 IV 40 35,4 3
Legende: Lr  = Beurteilungspegel = Mittelungspegel

 = Orientierungswert überschritten
La  = Maßgeblicher Außenlärmpegel

S(W+F)/SG:  = Verhältnis Außenwandfläche zu Grundfläche des Raumes
Ant. Abs.  = Faktor zur Ermittlung der äquivalenten Absorptionsfläche

OW  = Orientierungswert
AW  = Anhaltswert für Lärmpegel in Innenräumen nach VDI 2719

K  = Korrektursummand für Verkehrssituationen nach VDI 2719
R'w  = bewertetes Bauschalldämmaß

R'w,res  = notwendiges, resultierendes Bauschalldämmaß der Außenbauteile nach VDI 2719
Bereich  = Lärmpegelbereich nach DIN 4109
R'w,res  = erforderliches resultierendes Bauschalldämmaß der Außenbauteile nach DIN 4109

KL  = Schallschutzfensterklasse

Tabelle 5: Berechnung Lärmschutzfensterklassen für übliche Raumgrundrisse 
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ter die Schallschutzfensterklasse 3. Falls Lüftungskonzepte ohne 
Schallgedämmte Nachströmöffnung oder kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen verwirklicht wer-
den sollen, können auch Fensterkonstruktionen vorgesehen werden, welche im teilgeöffneten Zustand 

eine ausreichende Pegelreduzierung sicherstellen. 

Fensterkonstrukti-
onen mit absorbie-
renden Fensterlai-
bungen und einer 
Öffnungsbegren-

zung auf eine 
Spaltbreite von 
4 cm im gekippten 
Zustand möglich 
funktionieren i. d. 
R. nur bis zu Pegeln 

von Lr = 49 dB(A). 

Für höhere Pegel können z. B. Kastenfenster mit einem 
absorbierenden Innenraum eingesetzt werden. Dies 
sind jedoch individuell zu dimensionieren, da deren 
Wirksamkeit abhängig von der jeweiligen Raum- und 
Fenstergröße ist: 

A in m2 R'w alpha Si A in m2 R'w alpha Si
Aussenbauteile Kastenfenster: in dB Aussenbauteile Gebäudeseitig: in dB

Tiefe: 0,3 m Rw aussen
Höhe 1,38 45 alpha seitlich Sg

Breite 1,38 Grundfläche 0,7 12,3
Öffnungsbreite 0,05 m 18,55 m2

1 oben 0,41 45 0,7 0,3 1 Verglasung 1,90 24 0,05 0,1
2 unten 0,41 45 0,7 0,3 2 Öffnung 0,14 0 1 0,1
3 Links 0,41 45 0,7 0,3 3 0,0

4 Öffnung m. Lamellen 0,00 5 0,9 0,0 4 0,0

5 Rechts 0,41 45 0,7 0,3 5 0,0
6 Verglasung 1,90 24 0,05 0,1 6 0,0
7 Öffnung 0,14 0 1 0,1 7 0,0

Sges 3,70 1,3924 Sges 2,04 0,2
0,2

Rw res = 14 Rw res = 11

Innenpegel Kastenfenster: Innenpegel Raum:

A = 14,84 m2

K = 3
La = 58 dB(A) La = 51 dB(A)

Li = 51 dB(A) Li = 30 dB(A)

Legende:

R'w bewertetes Schalldämm-Maß

A Bauteilfläche

alpha Absorptionsfaktor

Si äquivalente Absorptionsfläche

T Nachhallzeit

K Korrekturfaktor für Schienenverkehrswege

Li Innenpegel im Kastenfenstger bzw. im Raum

La Aussenlärmpegel (Lr + 3 dB(A))

Tabelle 7:  Berechnung des Innenpegels in einem üblichen Raum im absorbierend ausgekleidetem Kastenfenster, 
Verkehrslärmpegel Lr = 54 dB(A) 

Tabelle 6:  Berechnung des Innenpegels in 
einem üblichen Raum (15 m2) für 
ein Fenster mit absorbierenden 
Laibungen und 
Öffnungsbeschränkung

Fenster mit Öffnungsbeschränkung

Teilflächen A Rw

[m2] dB

Wand 7,5 50

Fenster 1,9 17

ges 9,4 24

La,max 52 dB(A)

K = 3

S W+F = 9,4

S G = 15

Li = 30 dB(A)

Legende:
Li Innenpegel im Raum

K Korrekturfaktor für Schienenverkehrswege

S W+F = Aussenbauteilfläche des Raumes

S G = Raumgrundfläche

La,max maximal möglicher Aussenpegel (Lr + 3 dB(A))

Rw bewertetes Schalldämm-Maß

A Fläche

Abbildung 7: Fenster aus 
/30/ mit abs. Laibung u. Öff-
nungsbeschränkung
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Vergleichbare bzw. höhere 
Pegelminderungen erge-
ben sich für verglaste Log-
gien oder vorgesetzte 
Wintergärten. 

Möglich sind auch akus-
tisch wirksame Schiebelä-
den mit schallabsorbie-
render Innenseite in Ver-
bindung mit einem öff-
nungsbeschränkten Fens-
ter (z. B./31/ ). Mit dieser 

Maßnahmenkombina-
tion kann abhängig von 
der Größe des Gesamt-
fensters, des Öffnungsflü-
gels, der Spaltbegrenzung 
des Öffnungsflügels und des Spaltmaßes des Schiebeladens 
auch bei einem Beurteilungspegel von Lr = 57 dB(A) bzw. ei-

nem maßgeblichen Außenlärmpegel von La = 60 dB(A) ein Innenpegel von Lp,in = 30 dB(A) und damit 
ein störungsfreier Nachtschlaf sichergestellt werden: 

Abbildung 9: Kastenfenster 
aus /30/

Abbildung 8: Schiebeladen /31/ 
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Abbildung 10: Berechnung innenseitig absorbierender Schiebeladen (z. B. Alu-Blech) mit umlaufendem Spalt von 
D = 1 cm. Absorptionskoeffizient der Innenseite αw = 0,45 (z. B. Fensterzugewandte Seite des 
Ladens aus Mineralwolleinlage mit Streckmetall- oder Lochblechabdeckung), Fläche des 
Öffnungsflügels 0,3 x Fensterfläche, Öffnungsbeschränkung 4 cm. 

Schiebeladen Fläche [m2]

Bauteil: b [m] a Si a

Wand 1 0,1 0,22 0,05 0,0110 0,0006 Fenster h = 2,20 m

Öffnungsflügel 0,92667 2,0387 0,05 0,1019 0,0051

Wand 3 0,1 0,22 0,05 0,0110 0,0006 a S0 V h [m]
Fläche Laden 2,78 6,116 0,45 2,7522 1,2385 0,43 2,89 0,2 2,20

Boden 0,0927 0,05 0,0046 0,0002
Wand sonst. 0,05 0,0000 0,0000

Decke 0,0927 0,05 0,0046 0,0002 V/A = 2,2

L0 La K           Flächen im Zwischenraum             R'w Li1

dB(A) dB(A) ges. Fensterfl. davon teilgeöffn. Wand Absorptionsfl. ges. Fensterfl. gekippt Wand Fenster

57,0 60,0 1 6,116 0,044 0,00 2,89 20 0 100 46,6

L0 La K           Flächen Gebäude             R'w Li2

dB(A) dB(A) ges. Fensterfl. davon gekippt Wand Absorptionsfl. ges. Fensterfl. gekippt Wand Fenster

46,6 46,6 1 6,116 0,066 3,88 10,0 40 0 100 26

Pegeldifferenz La - Li1: 10,4 dB(A) Spaltbr. Schiebeladen 0,010 m

Pegeldifferenz La - Li2: 31,1 dB(A) Spaltbegrenzung: 0,04 m

legende: L0  = Freifeld-Aussengeräuschpegel

La  = Maßgeblicher Außenlärmpegel

a  = mittlerer Absorptionskoeffizient

S0  = Absorptionsfläche

V  = Volumen des Wintergartens

h  = Innenhöhe des Wintergartens

Rw  = bewertetes Schalldämmaß

Li  = Innenpegel

V/A  = Verhältnis Volumen zu Grundfläche des Wintergartens

Sg  = Gesamte Aussenbauteilfläche (Wand & Fenster)

D  = Schallpegeldifferenz

K  = Korrektursummand nach Tabelle 7, VDI 2719

A  = Raumgrundfläche

Grundlage:

Schiebeladen, dreiseitig rundum dicht, Leckage, maximal entspr. Öffnungsfläche

Ein Flügel eines dreiteiligen Fensters gekippt

Korrektursummand für fugenoffene Fensterkonstruktionen K = 1 nach [Kötz, ZfL 1/2004, S.21]

Raum Gesamtes Fenster:

A B H Sg B Drittel H Drittel

[m2] [m] [m] [m2]

12 4 2,5 10 2,78 0,93 2,2 0,73

Erf. Li = 30 dB(A) Lüftungsfenster mit Schiebeladen:

D = 34,1

Weitere Bauteile: Rw = 32,0 dB(A)

Fenster Wand Rw,res,erf Rw,res,ist Li

S Rw S Rw K

[m2] [dB] [m2] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]

4,077 35 3,884 45 3 31,1 33,6 29,4
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dar, eine Innenraumpegelreduzierung bei gleichzeitiger natürlicher 
Belüftung vorzunehmen. Diese Aufstellung ist nicht als abschließend zu betrachten. 

Soweit aus technischen Gründen unter Wahrung gesunder Wohnverhältnisse eine Pegelreduzierung 
auf 30 dB(A) in Schlafräumen bei Nacht durch die vorbezeichneten Maßnahmen oder den sonstigen 
beschriebenen passiven Schallschutzmaßnahmen nicht erreicht werden kann, wurde in der Satzung ein 
Ausnahmetatbestand formuliert, welcher dann den Einsatz einer kontrollierten Be- und Entlüftung er-
laubt. 

8 Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. Entsprechend /24/ werden Fre-
quenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des jeweiligen Pegels angegeben 
(z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich vermieden und nach Möglichkeit 
nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies in Richtlinien 
(z. B. TA Lärm) oder Quellen (z. B. Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist. 
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